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Gerechter Frieden und Menschenrechtsschutz - Überblick 
und kritische Anmerkungen zur friedensethischen 
Diskussion in der Evangelischen Kirche1
Von PD Dr. Michael Haspel

»Der Beitrag der Kirchen zur ethischen Ent- 
scheidungsfindung - am Beispiel kirchlicher 
Äußerungen zu militärischer Gewalt und Frie- 
denssicherung“: Tagung von EKD und Church 
of England. Evangelische Sozialakademie Frie­

dewald, 28. - 31. 8. 2003. Der Autor ist Privat- 
dozent für Sozialethik (Systematische Theolo- 
gie) am Fachbereich Evangelische Theologie 
der Universität Marburg.

I. Theologische Grundorientierung evangelischer Friedensethik

Gerechter Friede - Schalom! - ist die Grundorien- 
tierung evangelischer Friedensethik.2 Gottes Ver- 
söhnung mit den Menschen befreit sie zu tätiger 
Liebe und nimmt sie in die Verantwortung, das 
schon angebrochene und noch zu vollendende 
Gottesreich des Friedens in ihrem und durch ihr 
Leben präsent werden zu lassen, indem sie für 
Gerechtigkeit und Frieden eintreten. Friede ist im 
Versöhnungshandelns Gottes ermöglicht und 
intendiert: »Jesus Christus ... ist unser Friede« 
(Epheser 2, 13f.) Den Frieden zu suchen, zu wah- 
ren und zu fördern, ist Christinnen und Christen 
aufgegeben: »...suche Frieden und jage ihm nach! 
(1. Petrus 3, 11; vgl. Psalm 34, 15). Diese sozial- 
ethische Orientierung weist über den Horizont 
persönlicher Lebensführung hinaus und impliziert 
die Veränderung von globalen ökonomischen und 
politischen Strukturen: »Gerechtigkeit und Frie- 
den küssen sich« (Psalm 85, 11).

Dass diese Einsicht zum Durchbruch kam, trotz 
aller nationalprotestantischer Irrwege und quie- 
tistischer Verkürzungen individualisierender Ge- 
wissensethik in der Vergangenheit, gehört zu den 
verheißungsvollen Entwicklungen im Protestan- 
tismus nach dem Zweiten Weltkrieg. Dies gilt, 
auch wenn wir weit davon entfernt sind, dass die 
sich daraus ergebenden Maßgaben in angemesse- 
ner und hinreichender Weise erfüllt wären. Sol- 
ehe Friedensethik zielt auf die Vermeidung von 
Gewalt, und wo dies nicht vollkommen möglich 
ist, auf die Verrechtlichung von Konfliktlösungs- 
mechanismen, mithin also die Bindung von Ge- 
walt an das Recht. Gewaltfreie Konfliktbearbei- 
tung hat Vorrang. Es gibt eine vorrangige Option 

für die Gewaltfreiheit! »Selig sind die Friedferti- 
gen, denn sie werden Kinder Gottes heißen« 
(Matthäus 5, 9).

Um dies umzusetzen, bedarf es einer Strategie, 
die zunächst und zuvörderst die Vermeidung von 
Ursachen von Gewalt anstrebt. Solche Gewaltprä- 
vention wird in langfristiger Perspektive vor al- 
lern die gerechte Verteilung von Entwicklungs- 
chancen verfolgen. In mittelfristiger Perspektive 
wird die Einrichtung von geregelten Formen des 
Ausgleichs in politischer und ökonomischer Pers- 
pektive anzustreben sein. In aktuellen Konfliktla- 
gen sind die unterschiedlichen Formen der ge- 
waltfreien Konfliktbearbeitung als präventive 
Maßnahmen notwendig. Dass dazu der Ausbau 
der zivilen Entwicklungs- und Friedensdienste 
unablässig ist, gehört zu den wesentlichen Ein- 
sichten, die sich in der friedensethischen Diskus- 
sion durchgesetzt haben, auch wenn die Umset- 
zung noch nicht befriedigend ist.

Sollten Konflikte bereits gewaltförmig geworden 
sein, bedarf es des Einsatzes von deeskalierenden 
Maßnahmen, die von Mediationsprozessen bis 
zum Einsatz von Beobachtern supranationaler 
Organisationen, z.B. OSZE oder UNO, reichen. 
Weithin wird heute auch akzeptiert, dass dies 
polizeilich-militärische Maßnahmen’ zur Frie- 
denssicherung mit dem Mandat der Vereinten 
Nationen oder einer von ihr beauftragten Regio- 
nalorganisation einschließen kann, die auf Ver- 
hinderung von Gewaltanwendung zielen und den 
Einsatz ziviler Konfliktbearbeitungsmechanismen 
ermöglichen oder garantieren.4 

II. Die neuere friedensethische Diskussion in der Evangelischen Kirche

Schon die Friedens-Denkschrift der EKD »Frieden diese Positionen im Grundsatz formuliert. Ausge- 
wahren, fördern und erneuern« von 198Is hat hend von der versöhnungstheologischen Grund-
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legung wird eindeutig dem Krieg als Mittel der 
Politik eine Absage erteilt. Die Notwendigkeit 
sozialer und ökologischer Reformen im globalen 
Rahmen zur Verwirklichung eines umfassenden 
Friedens wird darin betont. Allerdings wird der 
Bereitstellung und dem Einsatz militärischer Ge- 
walt zur Selbstverteidigung und zum Menschen- 
rechtsschutz keine prinzipielle Absage erteilt, 
solange nicht eine durchsetzungsfähige internati- 
onale Friedensordnung geschaffen ist. Hinsicht- 
lieh der Strategie der atomaren Abschreckung 
wurde eine gradualistische Position vertreten. 
Unter der Voraussetzung, dass versucht wird, 
Kriegsursachen zu verringern, Instrumente ge- 
waltfreier Konfliktbewältigung auszubauen und 
wirksame Abrüstungsschritte vorzunehmen, wird 
postuliert: »Die Kirche muss auch heute, 22 Jahre 
nach den ,Heidelberger Thesen‘, die Beteiligung 
am Versuch, einen Frieden in Freiheit durch A- 
tomwaffen zu sichern, weiterhin als eine für 
Christen noch mögliche Handlungsweise aner- 
kennen.«6

Genau an diesem Punkt aber unterschieden sich 
die evangelischen Kirchen in der DDR. Auf der 
Hallenser Tagung der Synode des Bundes der 
Evangelischen Kirchen in der DDR 1982 wurde 
eine »Absage an Geist und Logik der Abschre- 
ckung« beschlossen, die nicht nur im Wider- 
sprach zur herrschenden Doktrin der DDR stand, 
sondern auch in Spannung zu der friedensethi- 
sehen Position der EKD.7 Diese Position wurde 
fortentwickelt auf den Ökumenischen Versamm- 
lungen der Kirchen und Christen in der DDR im 
Rahmen des konziliaren Prozesses für Gerechtig- 
keit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung in 
den Jahren 1988 und 1989.8 Dabei wurde das 
Konzept des »Gerechten Friedens« in die deutsche 
Diskussion eingeführt, das die eindeutige Absage 
an den Krieg als Mittel der Politik und die Not- 
wendigkeit der Schaffung von Gerechtigkeit als 
Voraussetzung des Friedens beinhaltet.9

Nach der Wiedervereinigung der östlichen und 
westlichen Landeskirchen galt es nun, diese un- 
terschiedlichen Orientierungen in der Friedens- 
ethik, die insbesondere hinsichtlich der Militär- 
seelsorge in praktischer Hinsicht signifikante 
Konsequenzen hatten, in ein gemeinsames Kon- 
zept einzubringen. Das ist der Hintergrund der 

»Schritte auf dem Weg des Friedens. Orientie- 
rungspunkte für Friedensethik und Friedenspoli- 
tik«10 von 1993, die von der Kammer für Öffentli- 
ehe Verantwortung für den Rat der EKD erarbeitet 
wurden. Das Konzept des »Gerechten Friedens« 
wird dabei konzeptionell in eine zentrale Pers- 
pektive gerückt. Den ganzen Überlegungen wird 
so ein erweiterter Friedensbegriff zu Grunde ge- 
legt, der mehr umfasst als die bloße Abwesenheit 
von Gewalt. Dies zielt auf eine »rechtlich ver- 
fasste internationale Friedensordnung«, die vor 
allem den politischen und ökonomischen Aus- 
gleich zwischen nördlicher und südlicher Hemis- 
phäre zum Ziel hat: »Sicherheit ist vor allem an- 
gewiesen auf eine gerechtere Verteilung der Le- 
benschancen zwischen Nord und Süd sowie West 
und Ost, auf die Einhaltung der Menschenrechte, 
die Stärkung rechtsstaatlicher und demokratischer 
Strukturen und den Schutz der natürlichen 
Grundlagen des Lebens.«

Dem entsprechend wird eine »vorrangige Option 
für die Gewaltfreiheit« postuliert, die durch ver- 
schiedene nicht-militärische Konfliktbearbei- 
tungsstrategien umgesetzt werden soll.“ Damit 
sind wesentliche Eckpunkte einer evangelischen 
Friedensethik nach dem Ende der Blockkonfron- 
tation benannt; und mit der »vorrangigen Option 
für die Gewaltfreiheit« eine für die EKD bislang in 
dieser Deutlichkeit nicht formulierte Grundhai- 
tung festgelegt. Die sich daran anschließende 
Diskussion, unter welchen Bedingungen be- 
grenzte Anwendung militärischer Gewalt gleich- 
wohl notwendig und gerechtfertigt sein kann, 
kann nur noch unter diesen Voraussetzungen 
entwickelt werden. Dies ist als eindeutiger und 
unhintergehbarer Ertrag der grundsätzlichen Er- 
wägungen der »Schritte auf dem Weg des Frie- 
dens« festzuhalten. Neben dieser Konsensfindung 
hatten die »Orientierungspunkte« sich allerdings 
auch mit den friedensethischen und friedenspoli- 
tischen Fragen zu beschäftigen, die sich aus den 
veränderten politischen Rahmenbedingungen 
nach der epochalen Wende 1989/90 ergeben 
hatten, nicht zuletzt durch die Entwicklungen im 
ehemaligen Jugoslawien. Die veränderten Hand- 
lungsbedingungen im internationalen System 
brachten alte normative Spannungen der Archi- 
tektonik des internationalen Rechts und des Sys- 
tems der Vereinten Nation neu zur Geltung.

III. Herausforderungen für eine Friedensethik im 21. Jahrhundert

Dem System der rechtlichen Institutionalisierung 
der internationalen Beziehungen ist seit der 
Gründung der Vereinten Nationen eine Spannung 

zwischen Menschenrechtsschutz und Gewaltver- 
meidung eingeschrieben. Zum einen wird in der 
Charta der VN als Ziel formuliert, »den Weltfrie­
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den und die internationale Sicherheit zu wahren« 
(Art. 1, 1) und dementsprechend ein umfassendes 
Gewaltverbot für die internationalen Beziehungen 
der Staaten (Art. 2, 4) verbunden mit dem Prinzip 
der territorialen Integrität und Souveränität der 
Einzelstaaten festgeschrieben. Zum anderen wird 
die Förderung und Festigung der »Achtung vor 
den Menschenrechten« in die Ziele der VN integ- 
riert (Art 1, 3) und in der Folge durch die Allge- 
meine Erklärung der Menschenrechte, die Zwil- 
lingspakte von 1966 und weitere vertragliche 
Vereinbarungen konkretisiert und zunehmend 
mit Kontroll- und Sanktionsregimen ausgestattet.

War diese Spannung zwischen Kriegsverhütung, 
basierend auf dem Souveränitätsprinzip, und der 
Durchsetzung der Menschenrechte dem System 
der VN von Anfang an inhärent, so wurde sie 
doch nach dem Ende des Kalten Krieges in neuer 
Weise aktuell. Während der Zeit der Blockkon- 
frontation war zum einen die Konsensbildung im 
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen erschwert, 
zum anderen war es durch das Gleichgewicht des 
Schreckens, also der wechselseitigen Bedrohung 
mit atomarer Vernichtung, praktisch ausgeschlos- 
sen, dass in den Herrschafts- und Einflussbereich 
einer der Großmächte interveniert würde, da 
jeder regionale Konflikt die Gefahr der Eskalation 
zu einem Atomkrieg geborgen hätte. Nach der 
Veränderung der weltpolitischen Konstellation 
seit 1989 schienen nun neue Handlungsoptionen 
möglich. Hinsichtlich des Zweiten Golfkrieges 
gegen den Irak, angesichts der humanitären Krise 
in Somalia und in anderen Fällen waren nun 
Mandatierungen von internationalen militärischen 
Operationen im Rahmen der Charta der VN mög- 
lieh, die vorher undenkbar gewesen sind. Dabei 
gewannen humanitäre Aspekte und der Men- 
schenrechtsschutz zunehmend an Bedeutung und 

die internationale Gemeinschaft erkannte die 
Gefahr von humanitären Katastrophen in Krisen- 
gebieten und zum Teil die schwere und systema- 
tische Verletzung von Menschenrechten als Be- 
drohung von Weltfrieden und internationaler 
Sicherheit an. Die Charta ermächtigt den Sicher- 
heitsrat in Kapitel VII ausdrücklich, dagegen ge- 
eignete Maßnahmen zu ergreifen, im äußersten 
Fall auch militärische. Daraus ergibt sich die 
Problematik der so genannten Humanitären In- 
tervention. Dabei steht zur Debatte, ob im Falle 
von schweren und systematischen Verstößen 
gegen das humanitäre Völkerrecht und die Men- 
schenrechte die internationale Gemeinschaft oder 
einzelne Staaten sich über das Gewaltverbot und 
Souveränitätsprinzip hinwegsetzen und in dem 
Krisengebiet zu Gunsten der betroffenen Bevölke- 
rung intervenieren dürfen oder gar müssen. 
Letztlich handelt es sich um die Spannung zwi- 
sehen dem Prinzip der Gerechtigkeit und dem 
Prinzip des Gewaltvermeidung. Das internatio- 
nale Recht bietet zur Regelung dieses systemati- 
sehen Konflikts nur eine prozedurale Lösung: Der 
Sicherheitsrat ist ausschließlich befugt, darüber 
zu befinden, wann ein solcher Fall vorliegt. Diese 
Verfahrenslösung ist zwar nicht völlig inhaltsleer, 
denn auch der Konstruktion des demokratisch 
wenig legitimierten Sicherheitsrates sind gewisse 
normativ gehaltvolle Mechanismen eingeschrie- 
ben, z.B. dass durch einen Konsens im SR ge- 
währleistet ist, dass bei einem Eingreifen in einen 
lokalen Konflikt eine Eskalation unter Involvie- 
rung der Großmächte ausgeschlossen wird. Aber 
für die Abwägung zwischen dem Prinzip der Ge- 
waltfreiheit und dem Prinzip der Gerechtigkeit 
werden keinerlei konkrete Kriterien benannt. 
Diese sind aber notwendig, soll nicht arbiträr 
oder nur emotionsgeleitet entschieden und ge- 
handelt werden.12

IV. Probleme der Kriteriendiskussion in der evangelischen Friedensethik

Der (deutsche) friedensethische Diskurs war un- 
ter den Bedingungen der Blockkonfrontation auf 
die Frage (der Vermeidung) des Atomkrieges und 
auf das Ziel der Rüstungsbegrenzung und Ab- 
rüstung konzentriert. Der Einsatz konventioneller 
militärischer Mittel war insofern unwahrschein- 
lieh, da er stets in der Gefahr einer atomaren 
Eskalation gestanden hätte. So kommt die 1990 
publizierte »Friedensethik« von Wolfgang Huber 
und Hans-Richard Reuter, die wohl für die neun- 
ziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts Hand- 
buchcharakter hatte, noch ohne die Einträge »In- 
tervention« oder »Blauhelmeinsätze« o.ä. im 
Sachregister aus.1’ Erst Anfang der neunziger 

Jahre des 20. Jh. beschäftigten sich einige wenige 
Beiträge im Bereich der evangelischen Ethik mit 
der Frage des Einsatzes von Blauhelmtruppen mit 
so genanntem robustem Auftrag, also auch zur 
Friedenserzwingung. Nota bene, das waren Zei- 
ten, als in der BRD der Einsatz von deutschen 
Truppen im Rahmen eines UN-Kontingentes we- 
der mehrheitsfähig war, noch in naher Zukunft 
zu sein schien. Diese Beiträge stellten im Prinzip 
Varianten einer »Ethik der Rechtsbefolgung« dar, 
die davon ausging, dass das internationale Recht 
für solche Fälle ausreichende Regelungen bereit- 
hielte. Diese zu befolgen sei ethisch geboten und 
auf weitere friedensethische Spezifizierungen 
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könne verzichtet werden.14 Eine Position, deren 
ganze systematische Schwäche zu Tage trat, als 
die Auslegung des internationalen Rechts selber 
strittig wurde, wie etwa im Falle des Angriffs der 
NATO auf die Bundesrepublik Jugoslawien wegen 
des Kosovo-Konfliktes, im Zuge des Krieges in 
Afghanistan und zuletzt in der Auseinanderset- 
zung um den Irak-Krieg.

Die friedensethische Stellungnahme des Rates der 
EKD, die »Orientierungspunkte«, standen also vor 
der doppelten Aufgabe, nicht nur einen Konsens 
zwischen Ost- und Westpositionen in der Frie- 
densethik zu erzielen, sondern gleichzeitig auch 
angesichts der Vertreibungen und Morde in den 
Sezessionskriegen im ehemaligen Jugoslawien 
und angesichts der desaströsen Lage in anderen 
Ländern, z.B. Somalia, zum Problem des Men- 
schenrechtsschutzes unter Einsatz militärischer 
Gewalt Stellung zu nehmen.15 Dabei wurde die 
mit der Ausarbeitung beauftragte Kammer für 
Öffentliche Verantwortung mit einem Dilemma 
konfrontiert. Die ethischen Kriterien, mit denen 
beurteilt werden soll, unter welchen Bedingungen 
militärische Gewalt aus Gerechtigkeitsgründen im 
äußersten Falle als legitim angesehen werden 
kann, wurden bislang in der Lehre vom gerechten 
Krieg systematisch formuliert. Nun wurde die 
Lehre vom gerechten Krieg allerdings im frie- 
densethischen Diskurs des Nachkriegsprotestan- 
tismus für obsolet erklärt. Zum Teil, weil sie un- 
ter den Bedingungen der wechselseitigen Bedro- 
hung mit atomarer Vernichtung als nicht mehr 
tauglich erschien, zum Teil aber auch weil die 
bellum iustum-Lehre unsystematisch rezipiert 
und offensichtlich teilweise mit der liberum ius 
ad bellum-Theorie des Absolutismus verwechselt 
wurde. Dabei wurden und wird die Lehre vom 
gerechten Krieg vielfach kritisiert, vor allem mit 
dem Argument, dass Kriege immer ungerecht 
seien und es deshalb ein verschleiernder Euphe- 
mismus sei, von einem gerechten Krieg zu spre- 
chen. Dagegen wird allerdings argumentiert, dass 
»gerecht« oder die entsprechenden Termini 
»iustus« bzw. »just« nicht nur »gerecht sein« in 
einem substanziellen Sinne bedeuten, sondern 
eben auch die Bedeutung von »gerechtfertigt 
sein« haben. Damit verbunden ist eine weitere 
Kritik, die darauf abzielt, dass die Lehre vom 
gerechten Krieg einer Naturrechtslehre entstammt 

und daher substantielle metaphysische Voraus- 
Setzungen in Anspruch nehme, die im gegenwär- 
tigen Kontext nicht als allgemein akzeptabel an- 
gesehen werden können.16 Dieses Argument über- 
sieht allerdings, dass insbesondere in Auseinan- 
dersetzung mit dem Vietnam-Krieg und seitdem 
zunehmend vor allem im anglo-amerikanischen 
Raum verschiedene Ansätze einer Just and Limi- 
ted War-Theorie entwickelt wurden, die auf sol- 
ehe anachronistischen Präsuppostionen verzieh- 
ten und im Lichte gegenwärtiger philosophischer 
Begründungsdiskurse Theorien der legitimen 
Anwendung militärischer Gewalt entfalten.17 
Schließlich wird gegen das Konzept der Lehre 
vom gerechten Krieg eingewandt, sie diene letzt- 
endlich nur dazu, den Krieg als Mittel der Politik 
moralisch zu legitimieren. Bei diesem Einwand ist 
darauf hinzuweisen, dass hier möglicherweise 
eine Verwechslung mit dem liberum ius ad bei- 
Ium, dem freien Kriegsführungsrecht der souve- 
ränen Staaten im neuzeitlichen europäischen 
Staatensystem vorliegt. Die Lehre vom gerechten 
Krieg betonte gegenüber einer solchen bellizisti- 
sehen Position immer, dass Krieg nur als äußers- 
tes Mittel in sehr begrenzten Fällen angesehen 
werden kann. Diese Position ist seit der Grün- 
dung der VN in das System des internationalen 
Rechts eingegangen.18

So wurde der Lehre vom gerechten Krieg in der 
evangelischen Friedensethik eine Absage erteilt, 
gleichzeitig wurden allerdings Elemente aus ihr 
als Kriterien in die Orientierungspunkte aufge- 
nommen.1’ Dadurch ging der systematische Zu- 
sammenhang verloren, die Kriterien blieben un- 
vollständig und eine Auseinandersetzung mit der 
neueren anglo-amerikanischen Just and Limited 
War-Theorie hat nicht stattgefunden.20 Die Kon- 
Sequenzen daraus sind meines Erachtens in der 
Konfusion weiter Teile des deutschen Protestan- 
tismus und der meisten evangelischen Kirchen- 
leitungen in Bezug auf die friedensethische Beur- 
teilung des Krieges der NATO gegen die Bundes- 
republik Jugoslawien wegen der Kosovo-Krise zu 
erkennen. Da die strukturellen Probleme der ethi- 
sehen Urteilsbildung bislang nicht gelöst sind, 
traten sie auch in Bezug auf Afghanistan und Irak 
auf. Sie lassen sich jedoch am deutlichsten am 
Kosovo-Konflikt rekonstruieren. 

V. Evangelische Friedensethik und der Krieg der NATO 
gegen die Bundesrepublik Jugoslawien

Die evangelische Friedensethik, jedenfalls in der vertretenen Variante, hat angesichts dieser ersten
von den Kirchenleitungen in der Öffentlichkeit ernsthaften Herausforderung in jüngerer Zeit
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versagt!21 Dies gilt auch für die akademische 
Theologie, die sich zu diesem Problem weitge- 
hend ausschwieg. Nach den in den »Orientie- 
rungspunkten« aufgestellten Kriterien für Huma- 
nitäre Interventionen hätte sowohl die Ermächti- 
gung zum Einsatz von militärischer Gewalt gegen 
die Bundesrepublik Jugoslawien im Oktober 1998 
als auch die Durchführung der Luftangriffe im 
darauffolgenden Jahr von Anfang an als nicht 
legitim beurteilt und öffentlich verurteilt werden 
müssen.22 Diese Sicht ist inzwischen nur noch 
schwer zu bestreiten, da bislang alle publizierten 
Informationen und Analysen indizieren, dass 
weder die Kriterien für eine Humanitäre Inter- 
vention gegeben waren, noch die militärischen 
Maßnahmen überhaupt geeignet waren, die 
Destinäre der Hilfe wirksam zu schützen, es sich 
also der Sache nach gar nicht um eine Humanitä- 
re Intervention gehandelt hat.23

Deshalb ist es irritierend, dass in der so genann- 
ten Zwischenbilanz »Friedensethik in der Bewäh- 
rung«24 der Kammer für Öffentliche Verantwor- 
tung der EKD die Position aufrechterhalten wird, 
die in den Empfehlungen des Kirchenamtes zu 
friedensethischen Überlegungen und Äußerungen 
zum Kosovo-Krieg vertreten wurde, dass nämlich 
eine eindeutige Urteilsbildung, und das heißt 
dann wohl auch hinsichtlich des Kosovo-Krieges, 

nicht möglich sei.25 Und das, obwohl in der Zwi- 
schenbilanz festgestellt wird, dass sich die Luft- 
angriffe völkerrechtswidrig und gegen jegliche 
ethische Kriterien »auch gegen die Infrastruktur 
Serbiens richteten« und obwohl ebenso kritisch 
festgehalten wird, dass die Kriterien der »Orien- 
tierungspunkte« »nicht immer konsequent ange- 
wandt und deutlich vernehmbar [...]26 in die poli- 
tische Urteilsbildung eingebracht wurden«.27 Ein 
Entwicklungsbedarf bei der Friedensethik wird 
vor allem darin gesehen, das Kriterium der ultima 
ratio noch genauer zu bestimmen.

In diesem Zusammenhang kann man nur mit 
Verwunderung reagieren, wenn der Vorsitzende 
der Kammer noch in einem Beitrag im Jahr 2002 
den Kosovo-Krieg folgendermaßen charakterisiert: 
»Es wurde weder gegen ein Land oder ein Volk 
Krieg geführt, noch erfolgte der Einsatz von Sol- 
daten und militärischen Mitteln gegen Feinde. 
Eher handelte es sich um eine Polizeiaktion mit 
militärischen Mitteln, um verfeindete Parteien 
auseinander zu halten, gegenseitige Übergriffe 
und somit Vertreibungen und Massaker zu ver- 
hindern.«2״ Wenn man einen solchen Informati- 
onsstand über die Vorgänge in Jugoslawien hat, 
kann man in der Tat zu keinen angemessenen 
ethischen Urteilen kommen.

VI. Das Problem der Gewaltbegrenzung ohne differenzierte Kriteriendiskussion

Eine weitverbreitete Reaktion auf dieses Versagen 
der evangelischen Friedensethik in der kirchli- 
chen und gesellschaftlichen Öffentlichkeit war 
unter denen, die mit guten Gründen den Kosovo- 
Krieg abgelehnt haben, zu sagen, dies sei der 
empirische Beweis dafür, dass die Kriterien von 
vornherein zu Missbrauch einlüden und letztend- 
lieh nur der Kriegslegitimierung dienten. Etliche 
Gruppen der kirchlichen Friedensbewegung ha- 
ben so argumentiert.2’

Allerdings kann man auch zu einer anderen 
Analyse gelangen. Dieses Interpretationsangebot 
möchte ich nun entfalten. Meines Erachtens ist es 
zu diesem Desaster gekommen, nicht weil man 
sich auf die Kriterien eingelassen hat, sondern 
weil sie unvollständig und unsystematisch rezi- 
piert und entfaltet wurden. Nicht zuletzt wegen 
der Rezeptionsblockade hinsichtlich der Lehre 
vom gerechten Krieg, aber nicht nur deshalb, 
wurden neuere Ansätze der Just and Limited 
War-Diskussion nicht wahrgenommen. Die Krite- 
rien-Rezeption bewegt sich überwiegend auf dem 

Stand der Scholastik und der lutherischen Refor- 
mation im 16. Jahrhundert.30

In den Ausarbeitungen der »Orientierungspunkte« 
sind im allgemeinen Teil und im Abschnitt zu 
Humanitären Interventionen eine unterschiedli- 
ehe Anzahl von Kriterien und auch in sachlicher 
Hinsicht unterschiedliche Kriterien angeführt. Sie 
werden abstrakt genannt. Weder werden sie spe- 
zifiziert noch Anwendungsregeln genannt oder 
kasuistische Bezugs- und Vergleichsfälle einge- 
führt. Zudem werden keine Aussagen zum sys- 
tematischen Zusammenhang der Kriterien ge- 
macht, etwa dass sie alle notwendige Bedingun- 
gen sind, also alle zugleich erfüllt sein müssen, 
wenn die Anwendung militärischer Gewalt ge- 
rechtfertigt sein soll.31

Bei der Urteilsfindung zum und im tatsächlichen 
Verlauf des Kosovo-Krieges bestätigten sich drei 
Thesen, die der an der Harvard Divinity School 
lehrende Sozialethiker Ralph Potter strukturell 
schon hinsichtlich früherer Konflikte benannt hat. 
Er stellt - erstens - einen Zusammenhang her 
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zwischen der Vernachlässigung der Diskussion 
und der Weiterentwicklung der Kriterien der just 
u׳ar doctrine und dem Fehlen klarer Prinzipien für 
den Einsatz militärischer Gewalt von Seiten der 
Vereinigten Staaten im Zweiten Weltkrieg. Die 
pazifistischen Hoffnungen und Konzepte nach 
dem Ersten Weltkrieg hätten dazu geführt, dass 
in der Zwischenkriegszeit die Diskussion über die 
Kriterien der Lehre vom gerechten Krieg ver- 
nachlässigt worden seien. Dies habe schließlich 
zu einer Indifferenz beim Einsatz militärischer 
Gewalt im Zweiten Weltkrieg geführt, da Wissen 
und Bewusstsein der auf die Limitierung von 
Gewalt zielenden Kriterien gefehlt hätten. Dabei 
verweist er konkret auf die konventionellen Flä- 
chenbombardements ziviler Ziele, z.B. Dresden 
und Tokio, aber auch den Einsatz von Atomwaf- 
fen, der nach gängigem Urteil gegen das ius irt 
bello verstößt.

Dies führe dann weiter dazu, dass - zweitens - in 
einer Situation, in der Gewaltanwendung auch 
von Vertretern pazifistischer Positionen als un- 
vermeidbar angesehen wird, in Ermangelung 
eines angemessenen Instrumentariums zur Ur- 
teilsbildung, bei der Anwendung von Gewalt 
deren Begrenzung im Sinne der Verhältnismäßig- 
keit von Gütern und Mitteln aus dem Blick gerät. 
Wenn militärische Gewalt eigentlich abgelehnt 

wird, bedarf es dramatischer moralischer Recht- 
fertigungen, um sie überhaupt anzuwenden. Bei 
solchem absolutierenden moralischen Begrün- 
dungsaufwand scheint dann aber jedes Mittel zur 
Erreichung der Ziele angemessen zu sein. Von 
radikal-pazifistischen Positionen aus ist es 
schwierig, die tatsächliche Anwendung von Ge- 
walt zu begrenzen. Dieses Problem zeigte sich 
sowohl in den (kirchlichen) Friedensgruppen, die 
angesichts der Menschenrechtsverletzungen im 
Kosovo für eine Intervention optierten, als auch 
in den Teilen der Friedensbewegung, die nun in 
die Regierungspartei Bündnis 90/Die Grünen 
integriert sind und deren politischen Kurs mittru- 
gen.

Drittens verweist Potter auf das grundsätzliche 
Problem der Applikation der abstrakten, auf eine 
Vielzahl von Anwendungsfällen zielenden Krite- 
rien. Deshalb scheint es notwendig, die Diskussi- 
on der Kriterien permanent kritisch zu führen, 
um sie möglichst differenziert anwenden zu kön- 
nen.32 Alle drei Probleme sind meines Erachtens 
hinsichtlich der Diskussion um die Legitimität des 
Krieges der NATO gegen die Bundesrepublik Ju- 
goslawien einschlägig und sie traten unter ande- 
ren Vorzeichen auch hinsichtlich der Beurteilung 
der Kriege in Afghanistan und gegen Irak wieder 
auf.

VII. Organisatorische und materiale Probleme friedensethischer Urteilsbildung in der EKD

Allerdings ist ein weiteres Problem bei der frie- 
densethischen Urteilsbildung in der EKD zu beo- 
bachten. Offensichtlich fehlte es sowohl an der 
EKD-Spitze als auch in den Landeskirchen in 
Bezug auf den Kosovo zum einen an ausreichen- 
der Information über die tatsächliche politische 
Lage und die Konfliktstruktur, zum anderen an 
ausreichender Kenntnis der militärstrategischen 
Implikationen der Option der Luftangriffe. Es ist 
selbstverständlich in Rechnung zu stellen, dass 
unter den Bedingungen begrenzter Zeit kirchen- 
leitende Personen keine vollständigen Lageanaly- 
sen und friedensethischen Argumentationen aus- 
arbeiten können. Daran schließt sich aber die 
Frage an, ob die evangelischen Kirchen in 
Deutschland unter den gegenwärtigen Bedingun- 
gen überhaupt friedensethisch urteils- und hand- 
lungsfähig sind. Die personelle Unterbesetzung 
des Kirchenamtes und die Zersplitterung der Res- 
sourcen in Landeskirchen und Kirchenbünde 
ermöglicht es offenbar nicht, vorhandene Kennt- 
nisse und Kompetenzen, auch innerhalb der e- 
vangelischen Kirchen, in angemessener Weise für 
die Kirchenleitungen zu nutzen.33 Die entschei­

denden Fakten waren ja vor dem 25. März 1999 
zugänglich, wenngleich sie in der Medienöffent- 
lichkeit nicht verbreitet wurden.

Die Unfähigkeit, ein eigenständiges Urteil zu bil- 
den, hat der Ratsvorsitzende in seinem Bericht an 
die Synode in Leipzig im November 1999 indirekt 
zugegeben: »Die Entwicklung kirchlicher Positio- 
nen während des Kriegsverlaufes spiegelte die 
sich wandelnde Stimmung in der gesamten Öf- 
fentlichkeit.« Dies ergänzte er einige Abschnitte 
weiter: »Die Hoffnung auf ein schnelles Ende des 
Kosovo-Krieges hat getrogen. Die Erwartungen, 
welche die Politik selber gehegt und in der Bevöl- 
kerung geweckt hatte, wurden enttäuscht.« Da- 
raus zieht er den Schluss: »Deshalb sollten wir 
uns nicht dafür schämen, dass auch wir für die 
konkrete Situation keine besseren Analysen und 
Rezepte hatten als die Politik.«34 Ist das aber das 
Amt der Kirche, die Stimmung der Öffentlichkeit 
widerzuspiegeln, sich von der Politik täuschen zu 
lassen und sich damit zufrieden zu geben, kein 
eigenständiges Urteil entwickeln zu können? 
Sollte sie nicht vielmehr der Macht und den Me- 
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dien gegenüber kritisch sein und gerade unge- 
hörten Stimmen um der Wahrheit willen Raum 
geben und zur fundierten ethischen Urteilsbil- 
dung anleiten?

Die Weiterentwicklung der friedensethischen 
Grundposition des deutschen Protestantismus 
wird nur möglich sein, wenn die Versäumnisse 
und das Versagen hinsichtlich des Kosovo-Krieges 
aufgearbeitet werden. Nur wenn geklärt wird, 
welche inhaltlichen und materialen Gründe zu 
diesem Versagen geführt haben, kann eine wei- 
terführende Perspektive gewonnen werden. Al- 
lerdings ist schwer vorstellbar, wie dies in einem 
Gremium geschehen soll, dem nicht nur der zum 
Zeitpunkt des Kosovo-Krieges amtierende Gene- 
ralinspekteur der Bundeswehr, sondern auch 
verantwortliche Vertreterinnen von Parteien an- 
gehörten, die diesen Krieg unterstützt haben. 
Darüber hinaus ist offensichtlich, dass die Kam­

mer für Öffentliche Verantwortung in Hinsicht auf 
die aktuellen bioethischen Fragestellungen zu- 
sammengestellt wurde, so dass nicht gerade von 
einem Übermaß an friedensethischer Kompetenz 
gesprochen werden kann. Über die Frage des 
Kosovo-Krieges und der daraus zu ziehenden 
Konsequenzen hinaus stellt sich die Frage, ob 
denn die strukturelle Zusammensetzung dieser 
Kammer überhaupt erlaubt, dass die Kompeten- 
zen derjenigen, die in der Kirche qualifiziert zu 
diesem Thema arbeiten, integriert werden können 
und ob unter diesen Bedingungen überhaupt eine 
Position erreicht werden kann, die dem politi- 
sehen Mainstream, gegenüber eine prophetisch- 
kritische Stimme erhöbe!” Um so begrüßenswer- 
ter ist die Initiative einiger Werke und Landeskir- 
chen, die friedensethische Diskussion und Krite- 
rienbildung nun durch eigene Initiativen voran- 
zubringen.’6

VIII. Der Irakkrieg und seine friedensethischen und -politischen Kollateralschäden37

Bevor wir nun allerdings daran gehen, einen 
systematischen Rahmen für die Friedensethik 
aufzuzeigen, soll zunächst auf die gegenwärtigen 
diskursiven Dispositive in der friedensethischen 
Diskussion eingegangen werden. Die Wahrneh- 
mung und Bewertung der militärischen Konflikte 
der letzten Jahre prägen die Möglichkeiten und 
Grenzen der gegenwärtigen Diskussion. Dabei 
scheinen wir Zeugen der Umwertung der Werte 
zu werden. Aus einer Stimmung der (fast) ein- 
heiligen Ablehnung der Anwendung oder auch 
nur Androhung militärischer Gewalt gegenüber 
dem Regime Saddam Husseins scheint sich im 
Rückblick die Zustimmung zu Kosovo- und Af- 
ghanistan-Krieg einzustellen. Man begegnet der 
Argumentation - in der Politik, aber leider auch in 
den Kirchen -, dass zwar die genannten Kriege 
notwendig und richtig gewesen seien, nun aber 
eindeutig der Krieg gegen den Irak falsch sei. Aus 
der Ablehnung des Irak-Krieges erwächst quasi ex 
contrario die Zustimmung zu den vorherigen 
Kriegen.” Dabei werden Verschiebungen der tat- 
sächlichen faktischen und rechtlichen Sachver- 
halte vorgenommen, die einer ehrlichen Analyse 
und damit einer produktiven Weiterentwicklung 
nicht dienlich sind. Genau so wenig wie der Irak- 
Krieg durch den militärischen Erfolg im Nachhi- 
nein gerechtfertigt wird, können die Mängel in 
der Beurteilung des Kosovo- und Afghanistan- 
Krieges durch die vermeintlich richtige Positionie- 
rung im Irak-Konflikt behoben werden.

Bereits mit dem Kosovo-Krieg setzte die Aufwei- 
chung des internationalen Rechts und die Ent- 
Wertung der Vereinten Nationen ein. Indem die 
NATO ohne Mandat des Sicherheitsrates die Bun- 
desrepublik Jugoslawien (BRJ) angriff, wurde das 
internationale System schwer beschädigt, das 
wichtige Instrument der OSZE praktisch in die 
Bedeutungslosigkeit manövriert. Um es in Erinne- 
rung zu rufen: Dabei bewegte man sich rechtlich 
und substanziell auf dünnem Eis. Die Resolutio- 
nen des Sicherheitsrates hatten jeweils beide 
Parteien des Bürgerkrieges ermahnt, die Gewalt- 
tätigkeiten einzustellen. Eine Ermächtigung zum 
Vorgehen gegen die BRJ ergab sich daraus nicht. 
Bis zum Abzug der OSZE-Verifikateure unmittel- 
bar vor Beginn der Luftangriffe gab es keine Mas- 
senvertreibungen und keinen Genozid, wohl aber 
massive Menschenrechtsverletzungen im Rahmen 
der bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen, 
einschließlich Vertreibungen und eine große Zahl 
von Flüchtlingen. Die Massenvertreibungen, das 
scheint immer wieder ins Gedächtnis gerufen 
werden zu müssen, fanden erst nach dem Beginn 
der Luftangriffe statt.” Die eingesetzten militäri- 
sehen Mittel, nämlich Luftangriffe aus großer 
Höhe, waren nicht geeignet, die Menschen zu 
schützen. Von der Sache her handelte es sich also 
auch nicht um eine so genannte Humanitäre In- 
tervention. Die gewählte Strategie, gezielt die 
zivile Infrastruktur anzugreifen, um Druck auf 
das Milosevic-Regime auszuüben, war nicht nur 
völkerrechtswidrig, sondern auch ungeeignet, die 
bedrohte kosovo-albanische Bevölkerung zu 
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schützen.40 Wenn man nicht bereit ist, diese Fak- 
ten anzuerkennen und zu analysieren, wie und 
warum es zu Fehlurteilen in der Einschätzung 
dieser Situation gerade auch in den frühen kirch- 
liehen Stellungnahmen kam, wird man es schwer 
haben, die friedensethische Debatte weiterzubrin- 
gen, weil man von falschen Voraussetzungen 
ausgeht. Dabei geht es nicht darum nachzutreten, 
sondern darum, von einer realistischen Analyse 
aus die weitere Diskussion zu führen.

Auch beim Afghanistan-Krieg sollte man in Erin- 
nerung behalten, dass er keineswegs durch die 
Vereinten Nationen mandatiert wurde. Hier hiel- 
ten es die USA für probater, ohne eine explizite 
Mandatierung des Sicherheitsrates vorzugehen, 
da ein solches Mandat mit gewissen Auflagen 
verbunden gewesen wäre, welche die Hand- 
lungsfreiheit möglicherweise eingeschränkt hätte. 
Da die NATO zwar gemäß Kapitel V des Nordat- 
lantikvertrages den Verteidigungsfall festgestellt 
hat, von den USA im weiteren Verlauf aber nicht 
mehr einbezogen wurde, haben die USA in Af- 
ghanistan nicht nur ohne das Mandat der UN, 
sondern außerhalb jeglicher institutionalisierter 
kollektiver Strukturen agiert. Dabei soll nicht in 
Abrede gestellt werden, dass es gute Gründe gab, 
(spätestens) nach dem 11. September 2001 gegen 
al-Qaida und die sie unterstützenden de facto- 
Machthaber in Afghanistan zur Not auch militä- 
risch vorzugehen. Dass dabei ein Weg beschritten 
wurde, der nicht im Rahmen des Kapitel VII der 
UN-Charta blieb, sondern das individuelle Recht 
auf Selbstverteidigung dauerhaft in Anspruch 
nahm, hat ungeachtet der Frage, ob dies Völker- 
rechtlich legitim war, zu einer weiteren Beschädi- 
gung der UN und des Multilateralismus insgesamt 
durch Nichtachtung geführt. Auch sollte nicht 
vergessen werden, dass die BRD sich an diesem 
Vorgehen beteiligt und sich nicht gegen seine 
Rechtmäßigkeit ausgesprochen hat. Als weiteres 
Problem kommen die Mittel der Kriegsführung in 
Afghanistan hinzu, insbesondere der Einsatz von 
Streubomben und der Angriff auf zivile Einrich- 
tungen auf Verdacht, die den Einsatz in dieser 
Form insgesamt und die Beteiligung deutscher 
Soldaten fragwürdig erscheinen lassen.41

In Hinsicht auf den Irak scheint nun die Debatte 
unter umgekehrten Vorzeichen stattgefunden zu 
haben. Die Kirchen haben sich - wie auch die 
Regierungskoalition - frühzeitig gegen die An- 
Wendung militärischer Gewalt zur Durchsetzung 
der durch die UN in der Res. 687 und den folgen- 
den dem Irak auferlegten Abrüstungsmaßnahmen 
insbesondere bei Offensiv- und Massenvernich- 
tungswaffen in Stellung gebracht. Die Ablehnung 

wurde sicher erleichtert durch die amerikanische 
und zum Teil britische Politik, die nicht mehr nur 
auf die Rückkehr der Inspekteure zielte, sondern 
offen einen Regimewechsel in Bagdad forderte, 
was in der gegebenen Lage durch das Völkerrecht 
und die Beschlüsse der UN nicht gedeckt war.42 
Entgegen den vorhergehenden Konflikten wurde 
die Entwicklung im Irak zumindest durch einige 
Landeskirchen kritisch begleitet und die Expertise 
der Friedensgruppen und Konfliktforschung den 
Kirchenleitungen zugänglich gemacht.43 Überwie- 
gend wurde so eine Position eingenommen, die 
einseitige militärische Maßnahmen der USA zu- 
mal ohne UN-Mandat und eine Beteiligung 
Deutschlands kategorisch ablehnten.44 Dabei fand 
man sich in Einklang mit der von Bundeskanzler 
Schröder eingenommenen Position, dass 
Deutschland sich unter gar keinen Umständen, 
auch nicht mit einem UN-Mandat, an militäri- 
sehen Zwangsmaßnahmen gegen den Irak beteili- 
gen werde. Das zentrale Argument hierfür ist, 
dass ein unilateraler Angriff der USA mit ihren 
Verbündeten gegen das Völkerrecht verstoße, da 
eine Mandatierung durch den Sicherheitsrat nicht 
vorliege.45

Diese Position ist m.E. richtig. Es stellt sich aber 
die Frage, warum die Völkerrechtswidrigkeit bzw. 
das fehlende Mandat des Sicherheitsrates im Falle 
des Irak-Konfliktes so kategorisch eingefordert 
wird, nachdem im Falle des Kosovo- und Afgha- 
nistan-Krieges, die im einen Fall ausdrücklich 
ohne Mandat, im anderen Fall allenfalls mit Dul- 
dung des Sicherheitsrates durchgeführt wurden, 
in den friedensethischen Stellungnahmen über- 
wiegend nicht widersprochen worden war. Dabei 
bleibt offensichtlich unberücksichtigt, dass durch 
die Reihe der Resolutionen beginnend mit Res. 
678 u. Res. 687 bis hin zu Res. 1441 der Irak sich 
unter Waffenstillstandsbedingungen der UN be- 
fand, die er ganz offensichtlich nicht eingehalten, 
also permanent gegen die Resolutionen verstoßen 
hat. Es ist richtig, dass dies völkerrechtlich die 
Anwendung militärischer Gewalt noch nicht 
rechtfertigt - dazu wäre in der Tat ein erneuter 
Beschluss des Sicherheitsrates nach Kapitel VII 
der UN-Charta notwendig gewesen -, aber es ist 
in diesem Fall eine formale und substanzielle 
Grundlage vorhanden gewesen, die weit über das 
hinausgeht, was z.B. im Falle des Kosovo-Krieges 
herangezogen werden konnte. Um es noch ein- 
mal klar zu stellen: auch ich gehe davon aus, 
dass der Krieg gegen den Irak völkerrechtlich und 
ethisch nicht zu rechtfertigen war und ist; aller- 
dings scheint mir die friedensethische Beurteilung 
durch die evangelischen Kirchen inkonsequent zu 
sein.
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Darüber hinaus ist in den Stellungnahmen auch 
nicht erkennbar, welche alternativen realistischen 
Handlungsoptionen denn für geboten gehalten 
wurden.46 Im Falle des Iraks hatte der Sicherheits- 
rat der UN seine Handlungsfähigkeit nach dem 
Ende des Kalten Krieges bewiesen, indem er auf 
den Angriff auf Kuwait in der Weise reagierte, 
dass er nach Ausschöpfung aller anderen Mittel 
die Anwendung militärischer Gewalt mandatierte. 
Deshalb war es eine besonders schädigende Situ- 
ation für die UN, dass sie nicht in der Lage wa- 
ren, die Auflagen, die dem Irak gemacht wurden, 
durchzusetzen. Besonders prekär wurde die Situ- 
ation nachdem die irakische Regierung ab 1998 
die Waffeninspektionen boykottierte. Dies vier 
Jahre lang hinzunehmen, hat den UN in den Au- 
gen vieler wesentlichen Schaden zugefügt. Dieser 
Zusammenhang taucht in den kirchlichen Stel- 
lungnahmen allenfalls am Rande auf.47

Die Wiederaufnahme der Waffeninspektionen 
war also aus einem doppelten Grund sinnvoll: 
zum einen, um die Glaubwürdigkeit der UN und 
damit des Multilateralismus zu stärken, zum an- 
deren, um den Verdacht, dass der Irak noch über 
Massenvernichtungswaffen verfügt, auszuräu- 
men.48 Wer also den Multilateralismus stärken 
wollte, hätte frühzeitig die Durchsetzung eines 
straffen Inspektionsregimes mittels der Andro- 
hung49 von militärischen Zwangsmaßnahmen 
nach Kapitel VII befürworten müssen; spätestens 
in der Res. 1441 hätte der faktisch schon stattfin- 
dende Truppenaufmarsch durch den Sicherheits- 
rat erwähnt und in die Multilateralität zurückge- 
holt werden müssen. Dieser Weg war nun aber 
durch die kategorische Ablehnung der deutschen 
Regierung versperrt.50 Dieser Positionierung hat 
zumindest die überwiegende Mehrheit der kirch- 
liehen Stellungnahmen nicht widersprochen, ja 
man wird wohl sagen dürfen, dass die Kirchen 
überwiegend und gerne auf der Welle der Sym- 
pathie für den nach Kosovo und Afghanistan 
etwas überraschenden Regierungspazifismus 
mitgeritten sind.51

Dabei spielte sicher eine Rolle, dass in der deut- 
sehen Öffentlichkeit und auch in der friedensethi- 
sehen Reflexion in der evangelischen Kirche eine 
sicherheitspolitische Wahrnehmung vorherr- 
sehend war - und wohl in gewissem Maße immer 
noch ist -, die treffend mit dem Gefühl beschrie- 
ben wurde, von Freunden umzingelt zu sein. 
Dabei wurden nicht nur die Bedrohungswahr- 
nehmung der Staaten, die aus dem Sowjetimperi- 
um heraus echte Selbständigkeit erlangt haben, in 
Bezug auf Russland unterschätzt, sondern auch 
die Gefahr der Verbreitung von Massenvernich­

tungswaffen und des internationalen Terrorismus, 
den es ja schon vor dem 11. September 2001 gab, 
in erheblichem Maße ignoriert. Dies steht ganz im 
Gegensatz zum US-amerikanischen Sicherheits- 
diskurs, der dem letztgenannten Komplex seit den 
frühen neunziger Jahren große Aufmerksamkeit 
schenkte. Dies hat auch die Wahrnehmung der 
Situation im Irak geprägt, wenn auch andere Mo- 
tive zur Entscheidung zum militärischen Eingrei- 
fen beigetragen haben. In Europa war jedenfalls 
eine gewisse Bereitschaft erkennbar, den Boykott 
der Inspektionen ab 1998 hinzunehmen; eine 
Einstellung, die von den USA zu keiner Zeit 
wirklich geteilt wurde.52

Um es noch einmal deutlich zu machen: auch ich 
komme zu dem Urteil, dass die unilaterale An- 
Wendung militärischer Gewalt von der so ge- 
nannten Koalition der Willigen gegen den Irak zu 
dem gegebenen Zeitpunkt ethisch nicht gerecht- 
fertigt und völkerrechtswidrig war. Gleichwohl ist 
bei eingehender Analyse festzustellen, dass das 
überwiegend kategorische Urteil in der evangeli- 
sehen Kirche wenig differenziert und im Vergleich 
mit dem Kosovo und Afghanistan wenig überzeu- 
gend ist.

Hinzu kommt, dass auch der Modus der Kriegs- 
führung (ius in bellö) im Irak im Vergleich mit 
den genannten Konflikten weniger zu beanstan- 
den ist. Im Kosovo wurde völkerrechtswidrig 
gezielt die zivile Infrastruktur angegriffen. Die 
Bombardements waren in keiner Weise geeignet, 
die Zivilbevölkerung auf dem Boden wirklich zu 
schützen.53 In Afghanistan wurden unintendierte 
Opfer in der Zivilbevölkerung (sog. Kollateral- 
Schäden) in erheblichem Ausmaß in Kauf ge- 
nommen. Insbesondere der massive Einsatz von 
Cluster-Bomben wird noch über Jahrzehnte Opfer 
in der Zivilbevölkerung fordern.54 Im Irak haben 
die alliierten Truppen nach heutigem Kenntnis- 
stand die zivile Infrastruktur nicht gezielt ange- 
griffen. Durch den frühen Einsatz von Boden- 
truppen haben sie das Risiko auf sich genommen 
und dadurch die Verluste unter der Zivilbevölke- 
rung relativ gering gehalten.55 Auch wenn der 
Einsatz von Cluster-Bomben und von panzerbre- 
ehender Munition mit abgereichertem Uran (DU- 
Munition) prinzipiell als problematisch angesehen 
werden muss, kann man nicht umhin festzustel- 
len, dass die Kriegsführung selbst - im Gegensatz 
zu Kosovo und Afghanistan und dem ersten Irak- 
Krieg - weitgehend den Kriterien des ius in bello 
entsprach.56

Gleichwohl ist es richtig, dass der relative Erfolg 
des Krieges ihn nicht im Nachhinein rechtfertigen 
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kann. Es bleibt dabei, dass dieser Krieg ethisch 
und völkerrechtlich nicht zu rechtfertigen war.57 
Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass 
es ganz offensichtlich Schwierigkeiten in der frie- 
densethischen Urteilsbildung gibt. Als einen 
Grund dafür hatte ich oben schon die mangelnde 
systematische Ausarbeitung von Kriterien für die 
legitime Anwendung militärischer Gewalt ge- 
nannt. Hinzu kommt offensichtlich die Schwie- 
rigkeit, die Realien jeweils angemessen wahrzu­

nehmen, was die Voraussetzung für jede ange- 
messen Urteilsbildung ist. Zum einen spielen hier 
sicherlich die Tendenzen der medialen Öffent- 
lichkeit eine starke Rolle. Zum anderen aber ist 
zu beobachten, dass seit dem Regierungswechsel 
1998 die Ergebnisse der friedensethischen Refle- 
xion bei kirchenleitenden Personen und Gremien 
überwiegend in Einklang mit der jeweiligen Re- 
gierungsposition waren.

IX. Kriterien legitimer Anwendung militärischer Gewalt

Evangelische Friedensethik muss von einem 
theologischen Verständnis des Gerechten Friedens 
ausgehen, das eine vorrangige Option für die 
Gewaltfreiheit und die Verwirklichung der Meii- 
schenrechte im umfassenden Sinne einschließt. 
Deshalb müsste eine evangelische Friedensethik 
Konzepte zur Entwicklung und Umsetzung von 
zivilen Konfliktbearbeitungsmechanismen sowie 
Vorschläge zur Reform der globalen ökonomi- 
sehen Strukturen enthalten, welche die Möglich- 
keit der Verwirklichung der Menschenrechte in 
den verschiedenen Dimensionen für die gesamte 
Menschheit eröffnete. Es ist die ökumenische 
Verantwortung der evangelischen Kirche, die 
Schaffung von einsatzfähigen zivilen Konfliktbe- 
arbeitungsstrukturen und die Verwirklichung 
gerechter Handelsstrukturen deutlich und beharr- 
lieh öffentlich zur Sprache zu bringen. Wenn es 
um die Frage des Menschenrechtsschutzes geht, 
ist es gerade Aufgabe einer Kirche, die sich dem 
weltweiten Leibe Christi zugehörig weiß, darauf 
aufmerksam zu machen, dass die eklatantesten 
und permanentesten Verletzungen der Men- 
schenwürde und der Menschenrechte durch Hun- 
ger und Unterentwicklung, durch fehlende medi- 
zinische Versorgung, Verweigerung von Bildungs- 
und Lebenschancen verursacht werden. Viele 
kriegerische Konflikte entstehen gerade als deren 
Folge. Die Beseitigung der strukturellen Ursachen 
dieses unerklärten Krieges des Nordens gegen den 
Süden erforderte nicht nur eine radikale Verände- 
rung unseres Lebensstiles, sondern auch die 
Transformation der globalen politischen Ökono- 
mie.5‘ Dies bedeutete allerdings echte Umkehr 
und Bekehrung, ein Wagnis, das nach Bonhoeffer 
Frieden verheißt!

Im Rahmen einer solchen Lehre vom gerechten 
Frieden müsste eine evangelische Friedensethik 
schließlich aber auch Kriterien entwickeln, die 
eine Entscheidung über die legitime Anwendung 
militärischer Gewalt im Grenzfall, z.B. zum Men- 
schenrechtsschutz, zuverlässig ermöglichten.5’ 

Wenn hier also Kriterien legitimer Anwendung 
militärischer Gewalt vorgestellt werden, basieren 
diese Überlegungen auf einer vorrangigen Option 
für die Gewaltfreiheit. Die Überlegungen setzen 
genau an dem Punkt ein, wo friedliche Mittel der 
Konfliktlösung zumindest zeitweise nicht mehr 
oder noch nicht erfolgversprechend sind. Nicht 
eine bellizistische Option soll damit begründet 
werden, sondern nach ethischen Kriterien für 
verantwortliches Handeln in solchen Konstellati- 
onen gefragt werden, wo Eindeutigkeit nicht ge- 
geben ist und die Komplexität der Situation zu 
vereinfachenden, moralisch totalisierenden Posi- 
tionen verleitet. Wenn hier über die Legitimität 
militärischer Mittel nachgedacht wird, dann in 
der Weise, dass es für solche Entscheidungen 
präziser und anwendbarer Kriterien bedarf, die es 
ermöglichen, in konkreten Situationen zu ent- 
scheiden, was der aussichtsreichste und verant- 
wörtlichste Weg zur Beendigung aktueller Gewalt 
ist, der die Rückkehr zu gewaltfreien Konfliktbe- 
arbeitungsmechanismen ermöglicht.

Bei der Entscheidung über mögliche Militärein- 
sätze müssen u.a. folgende Bedingungen erfüllt 
sein: Als Gerechter Grund (causa iusta) für die 
Anwendung militärischer Gewalt können nur 
folgende Fälle angesehen werden: Selbstverteidi- 
gung bzw. Nothilfe gegen einen Angriff, Befrei- 
ungskriege zur Erlangung der Souveränität und 
schließlich Interventionen, die entweder Maß- 
nahmen gegen die Gefährdung des Weltfriedens 
und der internationalen Sicherheit darstellen, 
oder aber Humanitäre Interventionen, die zum 
Schutz der Zivilbevölkerung eines Staates durch- 
geführt werden, wenn schwere Menschenrechts- 
Verletzungen vorliegen und so eine humanitäre 
Katastrophe droht. Da der letztere Fall ein 
schwerwiegender Eingriff in die Souveränität 
eines Staates darstellt, müssen gute Gründe dafür 
vorliegen. Es müssen in einem solchen Falle fol- 
gende Prinzipien erfüllt sein: Alle massiven Men- 
schenrechtsverletzungen können Grund für eine 
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Humanitäre Intervention sein; insbesondere sind 
sie im Prozess der Urteilsbildung vergleichsweise 
heranzuziehen (Komprehensionsprinzip). Also 
nicht nur Verletzungen der Individualrechte sind 
zu berücksichtigen; sie sind im Zusammenhang 
zu sehen mit anderen Rechten, z.B. dem Recht 
auf Ernährung bzw. dem auf Entwicklung, so 
dass nicht der hochgerüstete Norden einseitig 
gegen bestimmte Menschenrechtsverletzungen 
vorgeht, während andere schwere Verletzungen 
der Menschenrechte ohne Konsequenzen bleiben. 
Es muss ein umfassender Konsens bestehen in 
der Bewertung der Menschenrechtsverletzungen 
(Konsensprinzip). Am besten kann ein solcher 
Konsens im Sicherheitsrat oder ersatzweise in der 
Generalversammlung der VN hergestellt werden. 
Des weiteren muss die Beurteilung eines Falles in 
sich konsistent sein (Konsistenzprinzip). D.h. 
Aktionen, die z.B. als terroristisch eingestuft 
wurden, sollten nicht nach veränderten Interes- 
sen nun als legitimer Befreiungskampf angesehen 
werden und vice versa. Die Beurteilung muss 
verhältnismäßig sein und im Zusammenhang mit 
anderen, vergleichbaren Fällen erfolgen (Kohä- 
renzprinzip). Auch sollte das Verhalten der an 
einer Humanitären Intervention beteiligten Staa- 
ten zuverlässig Gewähr dafür bieten, dass sie 
nicht primär eigene Interessen verfolgen und das 
humanitäre Völkerrecht achten (Kontinuitätsprin- 
zip). Schließlich ist zu fordern, dass möglichst 
viele Staaten sich an einer solchen Aktion beteili- 
gen, so dass einzelne Staaten nicht Sonderinteres- 
sen verfolgen und sich die Beteiligten wechselsei- 
tig kontrollieren können (Kollaborationsprinzip)

Als legitime bzw. kompetente Autorität (legitima 
potestas; Competent/Right Authority) kann im 
Falle der Verteidigung der Souveränität der ange- 
griffene Staat und seine Nothelfer, im Falle eines 
Befreiungskampfes bzw. einer Revolution eine 
vom Volk gestützte Bewegung angesehen wer- 
den. Im Falle einer Intervention bedarf es unbe- 
dingt der Mandatierung durch den Sicherheitsrat, 
bei Fällen, die nur regionale Bedeutung haben, 
können ggf. auch Regionalorganisationen der VN 
tätig werden.

Die Anwendung militärischer Gewalt muss äu- 
ßerstes Mittel (ultima ratio, Last Resort) sein, d.h. 
wenn es mindere Mittel gibt, müssen diese ge- 
nutzt werden. Zivile Konfliktbearbeitungsmecha- 
nismen haben Vorrang. Äußerstes Mittel heißt 
aber nicht unbedingt zeitlich letztes.

Es muss die Verhältnismäßigkeit der Güter (Pro- 
portionality of Ends) gewahrt bleiben. Abzuwä- 
gen sind die unmittelbaren und langfristigen (et- 
wa ökonomischen und ökologischen) Folgen des 
Einsatzes militärischer Gewalt, die Auswirkungen 
auf internationale Institutionen sowie die Gefahr 
einer Eskalation.

Von vorn herein muss bei dem Einsatz militäri- 
scher Gewalt die richtige Absicht, das Ziel des 
Friedens (recta intentio; Right Intention) bestehen 
und verifizierbar sein. Es müssen klare Ziele an- 
gegeben werden können, die erkennen lassen, 
wie durch den Einsatz der militärischen Mittel 
Frieden ermöglicht werden soll.

Schließlich muss eine vernünftige Aussicht auf 
Erfolg (Reasonable Hope of Success) bestehen, 
denn wenn keine angemessene Aussicht auf Er- 
folg besteht, ist der Einsatz militärischer Gewalt 
sinnlos.

Die bisher genannten Kriterien bezogen sich auf 
die Frage, ob der Einsatz militärischer Gewalt in 
einem konkreten Fall im Prinzip rechtfertigbar ist 
(ius ad belluni). Aber auch beim Vollzug des 
Einsatzes militärischer Gewalt sind spezifische 
Regeln zu beachten (ius in bello):

Prinzipiell gilt, dass die Verhältnismäßigkeit der 
Mittel (Proportionality of Means) zu wahren ist. 
Die Mittel müssen darauf orientiert sein, unnöti- 
gen Schaden und unnötiges Leiden zu vermeiden.

Ein grundsätzliches Diskriminierungsgebot (Prin- 
ciple of Discrimination; Noncombatant Protecti- 
on/Immunity) ist zu beachten: Zivilpersonen und 
zivile Infrastruktur dürfen nicht direkt angegriffen 
werden.

Schließlich ist der Einsatz verbotener Waffen zu 
unterlassen. Bestimmte Waffen, die per se unver- 
hältnismäßig sind bzw. eine Diskriminierung 
nicht erlauben, sind verboten.

Soll der Einsatz militärischer Gewalt als legitim 
angesehen werden, müssen alle Kriterien erfüllt 
sein. Bei der Anwendung der Kriterien auf empi- 
rische Fälle wird es zwar Unschärfen und Inter- 
pretationsspielräume geben, wie bei allen Appli- 
kationen abstrakter Regeln auf konkrete Fälle, 
aber bei Heranziehung ausreichender Information 
werden so überprüfbare und zuverlässige Urteile 
möglich.61
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Diskussionsbeiträge zum Referat von Μ. Haspel

Dr. Dirck Ackermann, Militärdekan an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg:
»Sie schlugen vor, dass unsere Friedenspapiere weiterentwickelt werden sollten. Das ist gut ufrd richtig so. Trotzdem 

will ich noch mal auf ein Desaster aufmerksam machen, das Sie bereits herausgearbeitet haben, auf das aber noch 

deutlicher hingewiesen werden muss.
Im Umfeld des Kosovo-Einsatzes waren die kirchlichen Verlautbarungen nicht so klar wie sie auf Grund unserer frie- 
densethischen Grundpositionen, wie sie die EKD herausgegeben hat, hätten sein können. So schien es mir jedenfalls. 

Wir wären gut beraten gewesen als Kirche, das auch so deutlich zu äußern. Kriterien für die Rechtfertigung einer 

militärischen Operation beinhalten zum Beispiel die Frage nach dem politischen Ziel. Was war das politische Ziel? 
Diese Frage muss beantwortet werden und das Müitär ist eben kein politisches Instrument - da wäre Clausewitz falsch 

verstanden. Krieg ist immer nur die Fortführung der Politik unter Beimischung politikfremder Mittel. Darum muss von 

vornherein geklärt sein, ob mit militärischen Mitteln das überhaupt erreicht werden kann, was politisches Ziel ist. 

Es ist dann auch die Frage zu stellen: Wann ist eigentlich der End state erreicht, d.h. wann geht das Militär wieder 
'raus?. Solche Fragen als Kirche gegenüber der politischen Führung zu stellen wäre hilfreich, hilfreich für die Solda- 

ten, die das nämlich vermissen. Die werden sozusagen in ein unabsehbares Abenteuer geschickt, nicht nur im Koso- 

vo, sondern auch in Afghanistan, wo noch nicht klar ist, was das politische Ziel ist und. ob es überhaupt ein realisti- 

sches Ziel gibt.«

Canon emeritus Paul Oestreicher, früherer Ökumenereferent des Britischen Rates der Kirchen und ehemaliger 
Leiter der Versöhnungsarbeit (international ministry) an der Kathedrale von Coventry:
»Ich möchte in die Debatte werfen, was meiner Meinung nach das grundlegende religiöse Problem ist, vor dem wir 

stehen. Unsere beiden Kirchen, sowohl in Großbritannien als auch hier in Deutschland, bewegen sich innerhalb eines 
ökumenischen Kontextes, der im historischen Zusammenhang gesehen werden muss.
Zunehmend stehen religiöse Menschen, sowohl Christen als auch Muslime, Hindus und andere nicht dort, wo wir 

sind.
Der Anstieg an religiösem Fundamentalismus deutet darauf hin, dass die Kirchen, die vom Vatikan und vom Weltkir- 

chenrat vertreten werden, zusammengenommen nur einen Bruchteil des weltweiten christlichen Gedankengutes dar- 

stellen. Und wenn man zum Islam noch das sehr starke Auftreten des hinduistischen Fundamentalismus hinzurech- 

net, ergibt dies eine große Zahl von Menschen, die im Namen Gottes glauben, dass unsere Art die Situation zu analy- 

sieren völlig irrelevant ist. Mit anderen Worten ist die Kreuzzugstheorie, die wir als eine theologisch unhaltbare Posi- 

tion vollkommen ablehnen, für viele Christen und für viele andere religiöse Menschen in aller Welt wieder einmal zur 

Norm geworden.
Und wenn wir glauben, dass unsere fein abgestimmte ökumenische Theologie sogar noch feiner abgestimmt werden 
müsste, um den Frieden ein wenig glaubwürdiger zu machen, dann lassen wir die erschreckende Tatsache außer acht, 

dass wieder einmal - angeblich im Namen Gottes oder im Namen dessen, woran Menschen leidenschaftlich glauben - 
Gewalt nicht nur eine Möglichkeit, sondern eine Pflicht darstellt. Wir müssen dieser Tatsache ins Auge sehen als 

Bestandteil dessen, was uns global betrachtet entgegentritt.
Ich glaube, dass auch im christlichen Kontext statistisch gesehen die fundamentalistischen Gruppen innerhalb der 

»christlichen Familie« (wir sehen uns ja immer noch so) an Einfluss zunehmen und dass der ökumenische Konsens, ; 
über den wir sprechen, an Kraft verliert, wie am Beispiel des Ökumenischen Rates der Kirchen erkennbar ist, dessen 

Einfluss im Vergleich zu früheren Zeiten nur noch minimal ist.
Dies zwingt uns zu einer Art Neubewertung und neuem Realismus. Nehmen wir diese Fakten nämlich nicht als einen 

Teil des Kontextes wahr, in dem wir uns bewegen, leben wir vermutlich im Wolkenkuckucksland.«

X. Die Kirche als prophetisch-kritische Stimme für Frieden und Gerechtigkeit“

Daraus folgt, dass die evangelische Kirche sich 
gegen kriegerische Aktionen insbesondere auch 
gegen eine Beteiligung der Bundesrepublik 
Deutschland öffentlich aussprechen muss, die 
diese Kriterien nicht erfüllen. Z.B, wenn nicht 
eindeutig geklärt ist, was der legitimierende 
Grund ist und wenn keine Mandatierung durch 
die Organe der Vereinten Nationen vorliegt. 

Strukturen ziviler Konfliktbearbeitung, insbeson- 
dere kurzfristig einsatzfähige Beobachter- bzw. 
Verifikationskapazitäten und Polizeikontingente, 
z.B. im Rahmen der OSZE, müssen sofort aufge- 
baut und bereitgehalten werden, sonst kann prin- 
zipiell nicht in Anspruch genommen werden, der 
Einsatz militärischer Gewalt sei das äußerste 
Mittel. Alle Maßnahmen, die eine Eskalationsge­
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fahr in sich bergen und die internationale Rechts- 
Ordnung und die Bedeutung der Vereinten Natio- 
nen beschädigen, sind zu unterlassen. In diesem 
Lichte ist auch die neue NATO-Doktrin kritisch 
zu prüfen.“ Es muss bei jeder Maßnahme eine 
eindeutige Zielbestimmung vorliegen, die mit den 
zur Verfügung stehenden militärischen Mitteln 
auch erreicht werden können muss. So ist z.B. 
offensichtlich, dass man verfolgte Minderheiten 
nicht durch strategische Luftangriffe aus großer 
Höhe auf zivile Infrastruktur schützen kann. Die 
evangelische Kirche sollte die Bundesregierung 
gemahnen, sich an keinen militärischen Maß- 
nahmen zu beteiligen, sich vielmehr gegen sie 
auszusprechen, die sich gezielt gegen zivile Infra- 
Struktur richten, wie dies z.B. im Krieg der NATO 
gegen die Bundesrepublik Jugoslawien der Fall 
war, da dies gegen das humanitäre Völkerrecht 
verstößt und ethisch nicht zu rechtfertigen ist. 
Schließlich sollte der Einsatz von Waffen, die 
abgereichertes Uran enthalten, und der von 
Cluster-Bomben sofort geächtet werden und die 
BRD sich aus Aktionen zurückziehen, bei denen 
dies nicht respektiert wird. Dies gilt noch viel 
mehr für Strategien, welche den Einsatz »kleiner« 
Atombomben sogar gegen Staaten vorsehen, die 
selbst über keine Nuklearwaffen verfügen, wie 
dies die jüngsten Überlegungen aus dem Penta- 
gon nahe legen.

Nur wenn diese Bedingungen erfüllt wären, wäre 
eine Friedenspolitik und Friedensethik glaubhaft. 
Dann könnte man in eklatanten Fällen von Men­

schenrechtsverletzungen, wie z.B. in Ruanda oder 
vielleicht auch im ehemaligen Jugoslawien 
1994/1995, akzeptieren, dass im äußersten Fall 
der Einsatz militärischer Gewalt als unvermeid- 
lieh und legitim angesehen wird.

Die - allerdings notwendige - Diskussion über 
Kriterien des legitimen Einsatzes militärischer 
Gewalt darf freilich nicht davon ablenken, dass 
die Schaffung und Bewahrung von Frieden in 
einer globalen Perspektive nur durch die Ver- 
wirklichung von Gerechtigkeit zu erreichen sein 
wird. Deshalb wird evangelische Friedensethik 
die Aufgabe haben, in der allgemeinen Debatte 
um den Schutz der Menschenrechte die Notwen- 
digkeit der Verknüpfung mit der Frage der inter- 
nationalen Verteilungsgerechtigkeit wachzuhal- 
ten. Das Profil einer evangelischen Friedensethik 
wird also genau dann zum Tragen kommen, 
wenn es gelingt, Menschenrechtsschutz, interna- 
tionale Sicherheit durch die Bindung von Gewalt 
an Recht und internationale Verteilungsgerechtig- 
keit miteinander zu verknüpfen und in die De- 
batte um eine normative Theorie der internatio- 
nalen Beziehungen einzuschreiben.

Dann wird die Wüste zum Fruchtgefilde, und das 
Fmchtgefilde wird zum Wald gerechnet. Und das 
Recht wird in der Wüste wohnen und die Gerech- 
tigkeit im Fruchtgefilde weilen. Und das Werk der 
Gerechtigkeit wird Friede sein und die Frucht des 
Rechtes Sicherheit auf ewig (Jesaja 32, lSb-17).

Anhang: Ethische Kriterien der legitimen Anwendung militärischer Gewalt

1. Ius ad bellum

(1.1) Gerechter Grund (causa iusta)

(a) Verteidigung der Souveränität:
Recht auf Selbstverteidigung; Nothilfe; Präemp- 
tion (unter spezifischen Umständen), aber keine 
unilaterale Prävention.
Erlangung der Souveränität:
Befreiungskrieg; Revolution gegen Diktaturen.

(b) Intervention:

(ca) Maßnahmen gegen die Gefährdung des Welt- 
friedens und der internationalen Sicherheit

(cb) Humanitäre Intervention
(i) Komprehensionsprinzip
Alle massiven Menschenrechtsverletzungen, 
welche die physische Existenz von zahlreichen 

Menschen bedrohen (Sicherheits- und Sub- 
sistenzrechte), können nach einem umfassen- 
den Menschenrechtskonzept nach den Prinzi- 
pien der Unteilbarkeit und Interdependenz 
Gründe für ein Eingreifen darstellen bzw. 
müssen bei einer Abwägung herangezogen 
werden.
(ii) Konsensprinzip
Ein umfassender Konsens in der Staatenge- 
meinschaft ist notwendig. Dieser kann unter 
den gegebenen Bedingungen nur durch Be- 
Schluss des Sicherheitsrates oder hilfsweise 
der Generalversammlung der Vereinten Natio- 
nen hergestellt werden.
(iii) Konsistenzprinzip
Die Beurteilung eines bestimmten Falles muss 
in sich widerspruchsfrei sein.
(iv) Kohärenzprinzip
Die Beurteilung muss nicht nur durch die Be- 
urteilenden konsistent erfolgen, sondern auch 
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in Zusammenhang stehen mit anderen Fällen, 
also ähnlich erfolgen wie in ähnlichen Fällen.
(v) Kontinuitätsprinzip
Die an einer Humanitären Intervention betei- 
ligten Staaten müssen durch ihr früheres Han- 
dein Gewähr dafür bieten, dass sie nicht vor- 
wiegend aus eigenen Interessen agieren und 
das Humanitäre Völkerrecht achten.
(vi) Kollaborationsprinzip
Möglichst viele Staaten müssen zusammenar- 
beiten.

(1.2) Legitime bziv. kompetente Autorität (legi- 
tima potestas; Competent/ Right Authority)

(a) Im Falle der Verteidigung der Souveränität: 
Angegriffener Staat und Nothelfer

(b) Im Befreiungskampf und Revolution: 
Von Volk gestütze Bewegung.

Cc) Mandatierung durch Sicherheitsrat
In Konflikten, in denen keine Groß- bzw. Atom- 
mächte betroffen sind, ggf. Regionalorganisatio- 
nen

(1.3) Äußerstes Mittel 
(ultima ratio; Last Resort)

Wenn es mindere Mittel gibt, müssen diese ge- 
nutzt werden. Zivile Konfliktregelungsmechanis- 
men haben Vorrang. Äußerstes Mittel heißt aber 
nicht unbedingt zeitlich letztes.

(1.4) Verhältnismäßigkeit der Güter 
(Proportionality of Ends)

Abzuwägen sind die unmittelbaren und langfristi- 
gen (etwa ökonomischen und ökologischen) Fol- 
gen des Einsatzes militärischer Gewalt, die Aus­

Wirkungen auf internationale Institutionen sowie 
die Gefahr einer Eskalation.

(1.5) Richtige Absicht, Ziel des Friedens (recta 
intentio; Right Intention)

Es müssen klare Ziele angegeben werden können, 
die erkennen lassen, wie durch den Einsatz der 
militärischen Mittel Frieden ermöglicht werden 
soll.

(1.6) Vernünftige Aussicht auf Erfolg 
(Reasonable Hope of Success)

Wenn keine angemessene Aussicht auf Erfolg 
besteht, ist der Einsatz militärischer Gewalt 
sinnlos.

2. Ius in bello

(2.1) Verhältnismäßigkeit der Mittel 
(Proportionality of Means)

Die Mittel müssen darauf orientiert sein, unnöti- 
gen Schaden und unnötiges Leiden zu vermeiden.

(2.2) Diskriminierungsgebot (Principle of Dis- 
crimination; Noncombatant Protection- 
/Immunity)

Zivilpersonen und zivile Infrastruktur dürfen 
nicht direkt angegriffen werden.

(2.3) Verbotene Waffen

Bestimmte Waffen, die per se unverhältnismäßig 
sind bzw. eine Diskriminierung nicht erlauben, 
sind verboten.

Anmerkungen:
1 Die folgenden Überlegungen basieren auf meiner Untersuchung 
Friedensethik und Humanitäre Intervention. Der Kosovo-Krieg als 
Herausforderung evangelischer Friedensethik, Neukirchen-Vluyn 
2002. Dort sind alle hier angesprochenen Aspekte ausführlicher 
behandelt und belegt. Der hier vorgelegte Artikel fasst Vorträge 
zusammen, die ich in den letzten beiden Jahren in unterschiedli- 
chen Varianten gehalten habe. Für die redaktionelle Unterstüt- 
zung gilt mein Dank stud, theol. Norbert Jungmichel.

2 Als Überblick über die friedensethische Diskussion vgl. Haspel, 
Michael: Einführung in die Friedensethik, in: Imbusch, Peter; Zoll, 
Ralf (Hg.): Friedens- und Konfliktforschung. Eine Einführung mit 
Quellen, Opladen, 2. überarb. Aufl. 1999, pp. 423-445; Liene- 
mann, Wolfgang: Frieden. Vom ·gerechten Krieg· zum ·gerech- 
ten Frieden·, (Ökumenische Studienhefte, Bd. 10, Bensheimer 
Hefte, Bd. 92), Göttingen 2000.

3 Auf die Bedeutung der Unterscheidung von Polizeirecht und 
Kriegsrecht weist zu Recht hin: Vorbereitungsausschuss zum 
Schwerpunktthema der EKD-Synode 1995: Europa fordert die 
Christen. Für eine Gemeinschaft in Gerechtigkeit und Frieden, in: 
Kirchenamt der EKD (Hg.): Europa zusammenführen und versöh- 
nen, Frankfurt a.M. 1996, pp. 9-67, hierp. 58 (Ziff. 139); siehe 
auch Düringer, Hermann; Scheffler, Horst (Hg.): Internationale 
Polizei ■ eine Alternative zur militärischen Konfliktbearbeitung, 
(Arnoldshainer Texte Bd. 118), Frankfurt a.M. 2002.

4 Hier wie in weiten Teilen der Friedensethik herrscht inzwischen 
große ökumenische Übereinstimmung. Vgl. Sekretariat der 
Deutschen Bischofskonferenz (Hg.): Gerechter Frieden, Bonn, 2. 
Aufl. 2000.

5 Kirchenamt der EKD (Hg.): Frieden wahren, fördern und erneu- 
ern. Eine Denkschrift der Evangelischen Kirche in Deutschland, 
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